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VOLLENDUNG 
DER BANKENUNION

Was tun wir?
WIR VERBESSERN DEN UMGANG MIT BANKENAUSFÄLLEN UND DEN SCHUTZ DER 

EINLEGER, INSBESONDERE IM FALLE KLEINER UND MITTLERER BANKEN

Mittlere und kleine Banken

Geschäftsmodell mit hohem Einlagenanteil in der Bilanz

Wahrung der 
Finanzstabilität und 

Schutz von Steuergeldern

Verbesserung des 
Einlegerschutzes

Schutz der Realwirtschaft 
vor den Auswirkungen 
eines Bankenausfalls

Ziel der Reform

VOR DER REFORM NACH DER REFORM 

NATIONALER ABWICKLUNGSFONDS/
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS 
(IN DER BANKENUNION)

NATIONALER ABWICKLUNGSFONDS/
EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS 
(IN DER BANKENUNION)

EINLEGER

BEI AUSFALL EINER BANK: 
VERLUSTE MÜSSEN BIS... 
AUSGEGLICHEN WERDEN

BEI AUSFALL EINER BANK: 
VERLUSTE MÜSSEN BIS... 
AUSGEGLICHEN WERDEN

ANTEILSEIGNER & GLÄUBIGER

EINLAGENSICHERUNGSSYSTEM 
(ANSTELLE VON EINLEGERN)

ANTEILSEIGNER & GLÄUBIGER BILDEN 
WEITERHIN DIE ERSTE VERTEIDIGUNGSLINIE



* Bis zum Ende der Aufbauphase erwartete Beträge

Einheitlicher 
Abwicklungsfonds 

80 Mrd. EUR*

Deposit Guarantee 
Schemes

55 Mrd. EUR*

Ausstattung der branchenfinanzierten 
Sicherheitsnetze in der Bankenunion bis 2024

Sicherheitsnetze werden bei der 
Abwicklung kaum genutzt

Wir setzen auf Sicherheitsnetze und entlasten damit 
die Steuerzahler

NUTZUNG DES POTENZIALS BRANCHENFINANZIERTER SICHERHEITSNETZE

Privat finanzierte Sicherheitsnetze (z. B. Einlagensicherungssysteme und Abwicklungsfonds) sollten 
sinnvoll eingesetzt werden, um die interne Verlustabsorptionsfähigkeit der Banken zu ergänzen und 
unser Instrumentarium für das Krisenmanagement zu stärken.



ABWICKLUNGEN KÖNNEN DIE KOSTENEFFIZIENZ VERBESSERN, UNTERSTÜTZEN 
DIE REALWIRTSCHAFT UND STÄRKEN DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT.

100 000 EUR: geschützt*
Übrige Einlagen: geringe Chancen auf Rückerhalt

DRUCK AUF ÖFFENTLICHE MITTEL

100 000 EUR: geschützt
Übrige Einlagen: kontinuierlicher Zugang, 
z. B. durch Übertragung auf eine andere Bank

BESSERER SCHUTZ ÖFFENTLICHER MITTEL

AUSFALL 
einer mittleren/kleinen Bank 

Geringe Anreize zur Abwicklung 
kleiner/mittlerer Banken

Stärkere Anreize zur Abwicklung kleiner/
mittlerer Banken, z. B. Vereinfachung der 

Übertragung von Einlagen auf eine andere Bank

VOR DER REFORM NACH DER REFORM

*Nationale Option für den Schutz von Einlagen öffentlicher Einrichtungen

LOKALE ÖFFENTLICHE 
EINRICHTUNGEN 
(z. B. Gemeinden)

300 000 EUR auf einem 
Bankkonto, über das 

Dienstleistungen für die lokale 
Gemeinschaft angeboten werden

KLEINE UNTERNEHMEN, 
die auf lokalen Märkten 

tätig sind

220 000 EUR auf Bankkonten, 
für Betriebskapital (Gehälter/

Rechnungen, Lieferkette)

SPARER 

130 000 EUR auf einem 
Bankkonto, als Ergebnis 
lebenslangen Sparens
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DIE DECKUNGSSUMME VON 100 000 EUR PRO EINLEGER UND BANK BLEIBT 
FÜR ALLE EU-EINLEGER, DIE UNTER DAS SYSTEM FALLEN, BESTEHEN 

 
DIE REFORM VERBESSERT DEN EINLEGERSCHUTZ IN ALLEN BEREICHEN 

DES KRISENMANAGEMENTS

Vorübergehend hohe 
Guthaben auf Bankkonten

Einlagen öffentlicher 
Stellen 

Schutz von 
Kundengeldern 

Harmonisierung des Schutzes 
von Beträgen, die aufgrund 
bestimmter Ereignisse 100 000 
EUR übersteigen. z. B. bei

 � Immobilientran-
saktionen

 � Auszahlungen von 
Versicherungsprä-
mien 

 � Erbschaften

Harmonisierung des Schutzes von 
Einlagen öffentlicher Einrichtungen 
zur Verringerung von Verlusten 
öffentlicher Mittel, z. B.

 � Schulen, 
Universitäten

 � Krankenhäuser 

 � Gemeinden

Kundengelder, die von 
Finanzinstituten außerhalb des 
Bankensektors gehalten werden, 
sind nun geschützt:

 � E-Geld-Institute

 � Zahlungsinstitute

 � Wertpapierfirmen 


